
Landeshauptstadt Dresden
Die Oberbürgermeisterin

D vertraulich

Fraktion DIE LINKE.
Im Stadtrat der Landeshauptstadt Dresden
Herrn Stadtrat
Hans-Jürgen Muskulus .

GZ: (OB) GB 3 02 141

Datum; 30. APR. 20«

Kirchenaustritte von Dresdnerinnen und Dresdnern und Einnahmesituation der
Gebühren für den Austritt
AF0456/15

Sehr geehrter Herr Muskulus,

Ihre oben genannte Anfrage beantworte ichwiefolgt:

„1. Wie viele Dresdnerinnen und Dresdner haben in den Jahren 2010 bis 2014 ihren
Kirchenaustritt persönlich beim Standesamt erklärt?"

2010 2011 2012 2013 2014

952 1013 917 1 111 1931

„2. Wie hoch waren In den jeweiligen Jahren die vereinnahmten Gebühren des Stan
desamtes?"

2010 2011 2012 2013 2014

19.040 EUR 20.581 EUR 21.091 EUR 25.553 EUR 48.490 EUR

Die Gebuhren wurden aus demjeweils gültigen Sächsischen Verwaltungskostenverzeichnis
(SächsKVZ) für die einzelnen Jahre zugrunde gelegt

„3. Welche Dokumente müssen vorgelegt werden und wie hoch ist die Gebühr für die
Beglaubigung des Austritts?"

Fürdie Abgabeder persönlichen Willenserklärung ist die Vorlageeines Personaldokumentes
notwendig.

Solleine Mitteilung Oberden Austrittan den Geburtenbuch- bzw. Heiratsbuchführer erfol
gen, ist die Vorläge der Geburtsurkunde und Eheurkunde notwendig. j

Die Gebühr fürdie Aufnahme der öffentlich beglaubigten Austrittserklärung in Form einer Nie
derschrift beträgtzumjetzigenZeitpunkt 18,00EUR, die Bescheinigung Ober die Erklärung
zum Kirchenaustritt 8,00 EUR.

Mit freundlichen Grüßen

fdtfc
Dirk Hubert

Erster Bürgermeister
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